
GEMEINDE

EBERSTALZELL
Hauptstraße 15, 4653 Eberstalzell

www.eberstalzell.at

Sitzungstermin:

Sitzungsbeginn:

Sitzungsende:

Ort, Raum:

Verha nd lu ngssch rift
GR/2023/OLL

über die öffentliche

Sitzung des Gemeinderates

M ittwoch, den L3.L2.2023

18:30 Uhr

20:09 Uhr

Gemeindeamt - Sitzungszimmer

Anwesend sind:

Herr Günther See

Frau Doris Seyr

Herr Dl(FH) Daniel Kohler
Herr Thomas Weingartner
Herr Walter Mitterhuber
Herr Peter Gissinger

Frau Andrea Maria Achleitner, B. Eng. ÖVp

Frau Andrea Erna Heidlmair öVP

Herr Wilhelm Daniel Strasser ÖVP

Herr Christian Seidner öVP

Herr Dipl. - lng. Simon Karl Brunmayr ÖVp

Herr Klaus Gottsmann ÖVP

Herr Martin Almhofer öVP

Herr Christian Sperrer ÖVP

Frau Claudia Achleitner, BSc FPÖ

Herr Ewald Fischereder FPÖ

Frau Tanja Vanessa Mollner FPö

Herr Robert Rührlinger FPö

Frau Sonja Silbermayr FPÖ

Herr Daniel Hillingrathner FPÖ

Frau Ursula Kießl SPÖ

Herr Thomas Lintner SPÖ

Herr Thomas Zwirchmair FPö

Herr Franz Grundner FPö

Herr Friedrich Baumgarten SPö

Herr Gerhard Ehrengruber Amtsleitung
Frau lrene Grundner

Vertretung für Herrn Ralf Achleitner
Vertretung für Herrn Herbert Platzer

Vertretung für Frau Susanne Baumgarten

övp
övp
övp
övp
övp
övp





Entschuldigt fehlen:

Herr Herbert Platzer
Herr Ralf Achleitner
Frau Susanne Baumgarten

FPO

FPö

SPÖ

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18.30 Uhr und stellt fest, dass

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde;

b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan enthalten ist und die Verständigung hiezu an

alle Mitglieder bz. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am OI.I,2.2O23 unter Bekanntgabe der

Tagesordnung erfolgt ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel öffent-
lich kundgemacht wurde;

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 21.09.2023 bis zur heutigen Sitzung wäh-

rend der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur

Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern
und -ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden Sitzung teilgenommen haben bis zum Sit-

zungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

e) Angelobung von EGR Thomas Zwirchmair durch Bgm. Günther See

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

Taoesordnuno:

Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Genehmigung
Vorlage: AL/2023/682

Altenheim; Neufestsetzung der Heimgebühren für das Jahr 2024; Genehmigung

Vorlage: AL/2023/683

Nachwahlen in den Gemeindevorstand (FPö-Fraktion)

Vorlage: AL/2023/684

Nachwahlen in verschiedenen Ausschüssen (FPÖ-Fraktion)

Vorlage: AL/2O23/685

Freiwillige Feuerwehren; Gewährung von Gemeindeförderungen - Genehmigung
Vorlage: AL{2O23/668

L

2

3

4

5
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6.

7

FWp-Anderung Nr. 5.53 (Jungreitmair/Tandling); Anderung der Sternchenwidmungsflä-

che +48; Abschluss des Verfahrens

Vorlage: AL/20231676

FWp-Anderung Nr. 5.55 (Gissinger); Umwidmung von Grünland in Dorfgebiet; Einleitung

des Verfahrens
Vorlage: BA/2023/O44

B. Ankauf einer Grundstücksfläche für das Pettenbachgerinne von Frau Siglinde Kölblinger;

Genehmigung des Kaufvertrages

Vorlage: AL/2023/677

g. Regelung Winterdienst auf der Leithenbauerstraße und Albenederstraße; Genehmigung

Vorlage: AL/2O23/678

10. Sport- u. Freizeitzentrum; Bauleistungen für die Herstellung der Fußballfelder inclusive

Be- und Entwässerungsanlagen - Auftragsvergabe

Vorlage: AL/2O23/679

11. Div. Gemeindestraßen; Ausführung der Bankette auf Gemeindestraßen und Ortschafts-

wege - Genehmigung des Antrages der FPÖ-Fraktion

Vorlage: AL/2O23/68L

t2. Fried hof; Neugestaltu ng des Friedhofgeländes; G ru ndsatzbeschluss

Vorlage: BA/2O23/O45

13. Berechnung des 2030-Energiesparziels von öffentlichen Gebäuden auf Grund der Energie-

effizienzrichtli n ie I I l; N utzu ng des alternativen Ansatzes; Geneh m igu ng

Vorlage: Al/2023/686

L4. Allfälliges
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Beschlussprotokoll:

Voranschlag für das Finanziahr 2O24; Genehmigung
Vorlage= ALl2O23l6A2

Sachverhalt:

Der Vorsitzende erstattet nachstehenden Bericht.

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wurde gemäß den Bestimmungen der Voran-

schlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2OI5), der Oö. Gemeindeordnung und

der Oö. Gemeindehaushaltsordnung erstellt.

Vom Bürgermeister wurde der Entwurf des Voranschlags für das Finanzjahr 2024 erstellt

und in der Zeit vom 03.12 .2023 bis I2.L2.2023 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht-

nahme aufgelegt. Während dieser Auflagefrist wurden keine Einwendungen eingebracht.

Der Voranschlagsentwurf wurde gemäß den Bestimmungen der Oö. Gemeindeordnung

den Fra ktionsobleuten aller Gemeinderatsfraktionen ü bermittelt.

Bei der Voranschlagserstellun g2024 wurden das Rechnungsergebnis2022, die Ansätze des

Nachtragsvoranschlags2023 sowie die vom Amt der Oö. Landesregierung bzw. der Bezirks-

hauptmannschaft Wels-Land zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags bekannt gege-

benen Daten und Zahlen berücksichtigt.

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit des Finanzjahres 2024 weist Einzahlungen

in Höhe von € 13.005.200,-- (NVA 2023 € 12.351.000,--) und Auszahlungen von €

t2.6L9.40O,-- (NVA 2023 € L1.661.500,--), somit einen positiven Saldo von € 385.800,-
(NVA 2023 € 699.500,-) auf.

Darin sind die Überschüsse aus dem Betrieb der Wasserversorgung, der Abwasserentsor-

gung, die Darlehenstilgungsrücklage für das Altenheim sowie die lnfrastrukturrücklage für

das Betriebsbaugebiet enthalten, die jeweils einer zweckgebundenen Haushaltsrücklage

zuzuführen sind:

+ € 16.100,00
+ € 204.400,00
+ €27.300,-
+ € 2.000,--

Ü bersch uss Wasserversorgu ng

Abgang Abwasserbeseitigu ng

Altenheim Darlehenstilgungsrücklage

I nfrastru ktu r (Betriebsbaugebiet)

Um mittelfristig die geplanten investiven Einzelvorhaben finanzieren zu können, ist es drin-
gend erforderlich, zeitgerecht entsprechende Zahlungsmittelreserven - sprich Rücklagen -
zu bilden. Dies insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer im Rahmen der,,Gemeindefi-

nanzierung Neu" neuerlich sinkenden Förderquote des Landes Oö., die sich allein im Ver-

gleich der Jahre 2019 bis 2023 von 53 auf 2OYobzw.9o/oreduziert hat.
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Neben den zweckgebundenen Rücklagen für das Altenheim, die Wasserversorgung und Ab-

wasserentsorgung sowie für das Betriebsbaugebiet konnten zusätzlich € 355.500,-- für die

allgemeine lnvestitionsrücklage budgetiert werden'

Gleichzeitig sind jedoch im Finanzjahr 2024 zur Finanzierung der anstehenden investiven

Einzelvorhaben (ehem. außerordentlicher Haushalt) Rücklagenentnahmen in Höhe von €

3.161.500,-- geplant. Nachstehend wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushalts-

rücklagen gegeben:

Seit dem Jahr 2005 sind von der Gemeinde keinerlei Darlehen aufgenommen worden. Die

schulden der Gemeinde Eberstalzell stellen sich dar wie folgt:

Zur teilweisen Zwischenfinanzierung investiver Einzelvorhaben bzw. zur Aufrechterhaltung

des Zahlungsverkehrs können, so wie in den Vorjahren, Kassenkreditmittel in Anspruch ge-

nommen werden. Es ist daher geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von €

3.000.000,-- abzuschließen, womit die maximal zulässige Höhe gemäß 5 83 Oö. Gemein-

deordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätiSkeit) nicht aus-

genutzt wird.

Rücklege Mittebchule

Rückhge Altenheim
Betriebsrniltel

Rüclhge ADfdlabtuhl

Rücklage Familie/Soziales

Rückhge Volksschule

Rücklage wasserversorgung
BelriebGäbetschuss

Rücklage Kanal

Betriebsuberschuss

Rückhge Anenheim
Darlehenslilgung

Rückhge
lnfr astruKulko6tenbeiträge
BetriebGbaugebiet

Rückbge Wasserversorgung
lnteressentenbdbäge
(Amchluss- u.
Aufsdrließun gsgdrÜh reni

Rückhge
Verkehßfi ächenbeiträge

15.000,00

0,m
0,00

15,m0,00

8ß990g34rt0015
15.200,00

355.500,00

850S9S

6r2550

Gesäflilgummen

8ß9S0$4m017

10.200,00 5.m0,00

219.100,00

595.200,00

330-200,00

Zrvectgebundene

Allgßmein€ HaushaltsrÜc*laoefl

sßss0$4n0010

8ß990934,t0011

8istls0934{n012

AßETI

29.500,00

1.504.100,00

29.5{r0,00

0_m

3.067.900,00

0,00

4,120.300,00

2.7i+1,900,00

2.741.S00,00

.378.400,00

Rih*lagenstand
31.12.2024

17_'t00,00

?32.700,00

87,100,00

2.S0,00

5.700,00

44.400,00

7.000,m

0,m

0,m
0,m

86.600,m

0,00

0,00

0,m

zuunisunoen Entnahmen

0,00

r0.m0,00

0,00

0,00

0,00

16.100,00

10t.300,00 204.400,00

567.900,00 27.300,00

328.200,00 ? m0,00

Rücklegemtand
31.12.2023

't7.100,00

222.700,00

9{,100,00

2.900,00

5.700,00

28.300,00

851888

859000

031002

Haush6ltsrücklagen
Nr. Veruendungazweclt

8/99S0,S35/{X)003 Allg€meine lnveslitiorFruc*lage 912000

8/9990934/00ü01

8/9SS0$4m002

8i9SS0S34,O0003

8ßSS0S34r000M

8/9S90S34fino05

8ßSS0S34/00009

?l2n0
859000

813000

511000

2'11m0

85088S

ff15.3{t0,00 3.161.5110,u1

93.600,00

3.067.900,00

2.013.200 €

1.857.700 €

155.500 €81.900 €

213.2S0 €

131.300 €47.300 €

9.900 €

57.2SO €2.226.400 €

1.989.OO0 €

237.400 €Wasser und Kanal

Gesamt

Altenhein: Wohnbauförderung
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Es wurden Angebote bei der Raika Wels-Süd, Bankstelle Eberstalzell und Sparkasse Lam-

bach, Bankstelle Eberstalzell eingeholt und es belaufen sich die Konditionen wie folgt:

Raika Wels-Süd:
Soll-Zinssatz Variabel: 3-Monats-Euribor, Aufschlag 0,60 %-Punkte, ergibt aktuell 4,56 o/o

p.a., An passu ng vierteljäh rlich, erstmals 31.3.2024
Verwahrentgelt in Höhe von O,O % p.a.

Sparkasse Lambach:

Variante l-: Soll-Zinssatz variabel: 3-Monats-Euribor, Aufschlag O,40Yo-Punkte, zuzüglich

O,I yo p.a. Bereitstellungsprovision (= € 1.500,-- bei einer beantragten

Summe von € 1,5 Mio., Anpassung vierteljährlich
Variante 2: Soll-Zinssatz variabel: 3-Monats-Euribor, Aufschlag 0,625 %-Punkte, ohne Be-

reitstel I u n gsp rovision, An passu ng vierteljä h rlich

Nachstehend eine Vergleichsberechnung der angebotenen Kassenkredite:

Kacaenkredithöhc rnfallcnde Krrditkosten
SPK Varl - SPK V

SPK Varl - SPK V

SPK Varl - SPK V

SPK Varl - SPK V

SPK Varl - SPK V

SPK Varl - SPK V

187,50 = SPK Var2 - RAll#

25O,O0 = SPK Var2 - RAllü

312,50 = SPK Var2 - RAll#

375,00 = SPK Ver2 - RAll#

ln den vergangenen Jahren wurde der Kassenkredit auf die beiden ortsansässigen Banken

aufgeteilt. Da es kaum wahrscheinlich ist, dass der gesamte Rahmen des Kassenkredites (€

3,0 Mio.) auf einmal während des gesamten Jahres ausgeschöpft wird, sondern kurzfristig
geschätzte € 1-,5 Mio., wird empfohlen, das Aufteilungsverhältnis für das Finanzjahr 2024

auf 50 % je Bank zu fixieren (jeweils € 1.500.000,--). Es sollte aber danach getrachtet wer-

den, dass primär bis € 750.000,-- bei der Raika zu beanspruchen und wenn der Kassenkre-

ditbedarf den Betrag von € 750.000,-- übersteigt, diesen Mehrbedarf mit der Variante 2 bei

der Sparkasse abzudecken.

Die Finanzkraft der Gemeinde entwickelt sich weiterhin positiv, zumal sich die Kommunal-

steuereinnahmen erneut um € 100.000,-- und die Ertragsanteile um ca. € 120.000,-- ge-

genüber 2023 erhöhen.

1.500,00

t.M3,75
1.387,50

1.275,00

937,50

3-Monats Euribor

3,956

0.600

4.556
0,o0

s,0e

1.1.39,00

?.378,00

4.556.0ü

r:.390,0ß
2!.780,00

34.170,0S

45.560,00

55.950,00

68.340,00

RAIKASPKVa]z

3-Monats Euribor

3.956

0,625

4.581

0,o0

g,vv

1.145,25

2.290,50

4.581,O0

11.452,50

22.905,00

34.357,50

45.810,00

57.262,54

68.715,00

5,,t_1"/u.uu

ri5.ü60,00

55.95C,00

96.s4ü,00

SPKVarl

3-Monats Euribor

3,956

0,400

4356
1.500,00

1.500,00

2.589,00

3.678,00

5.856,00

12.390,00

23.280,00

Nachstehend die
Vergleichsberechung

Euribor per 23.11.

Aufschlag

Bereitstel lungsprovis ion

0
25.O00

50.000

100.000

250.000

500.0o0

750.000

1.OO0.000

1.250.000

1.500.000
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Anzumerken ist jedoch, dass die Sozialhilfeverbandsumlage um ca. € 70.000,-- auf €
1.370.000,00, der Krankenanstaltenbeitrag um ca. € 100.000,-- auf € 1.165.000,- und die

Landesumlage um ca. € 50.000,-- auf € 507.100,--steigen wird. Allein diese Mehrkosten

belaufen sich auf über € 22O.OOO,--. Aufgrund der Tatsache, dass sich diese Transferzahlun-

gen an der Finanzkraft der jeweiligen Vorvorjahre bemessen, lässt sich eine weiter stei-

gende Entwicklung in den nächsten Jahren erwarten.

Nachstehend soll ein Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und

Auszahlungen, die jedoch von der Gemeinde, abgesehen von der Kommunalsteuer nicht

wirklich beeinflusst werden können, gegeben werden:

1.37{

1.1tr

507

3.14{

2.80(

5.91{

ln der Sitzung des Gemeinderates vom 9.12.201-5 wurde der Dienstpostenplan der Ge-

meinde mit insgesamt 9 Vollbeschäftigtenäquivalent für die allgemeine Verwaltung be-

schlossen und mit Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 4.2.2O16 aufsichtsbe-

hördlich genehmigt. Gemäß den Vorgaben der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverord-
nung 2019 wurden im Jahr 2022 Dienstpostengruppen geschaffen und von der Möglichkeit

der Umreihung Gebrauch gemacht. Für das Jahr 2O24ist keine Anderung des Dienstpos-

tenplanes geplant und es bleibt bei den 9 Personaleinheiten im Gemeindeamt.

Darüber hinaus sind in den verschiedenen Dienststellen der Gemeinde - Kindergarten,

Schulen, Schülerausspeisung, Altenheim, Friedhof - insgesamt ca. Ll-0 weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der Bauhof ist im Bauhofverband ,,Stein-Zell" ausge-

gliedert, wird aber in der Personalverwaltung mit abgerechnet.

Die Beschäftigungsausmaße der jeweiligen Bediensteten, insbesondere im Altenheim bzw.

Kindergarten, werden den jeweiligen Erfordernissen auch unterjährig angepasst.

Die Agenden des Postpartners werden seit 2002 durch die Bürgerservicemitarbeiterinnen
(m indestens 3/4 Personalein heit) m itbesorgt.

Die einzelnen lnvestitionsvorhaben stellen sich dar wie folgt:

VA:vA2023

1.297.100

1.064.200

456.500

3.021.200

2.700.o00

5.721:00

NVA202il

t-.204.200

876.ft)o

387.800

2.927.100

2.540-m0

5.{57.lm

2.407.568

4.91!t:71

RA:1O21

1.101.217

784.029

332.420

2.521.70i

R42020

749.111

686.305

193.987

2.124.183

2.15A;122

tf.274.tOD

RA2019

637.867

622.351

159.875

2.313.964

r.874.581

4.t18.5{t

1.071.6i14

i.26:l.zlc

R42018

s8,543

543.119

104.060

2.19).655

R42017

513.O54

496.266

87.96e

2.049.940

668.426

2-rlß.ffi

RA 2016

522.135

4rt.210

96.248

2.O39.016

334.8t)2

2.t7itt8

Aurgebcn

SHV-Verbandsum läge {41.91

K..nkenanstaltenbeitrrE l55li

Landesumlage {93o}

Einnehrncn

Ertragsanteile {925}

Komrnunalsteuer {920}

Glltrrrt
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4.193.500

600.000

100.000

40.200

0

100.000

55.000

107_000

117.500

5.706.300

Aulgabcn

393.100

800.000

100 000

40.200

31.700

100.000

55 000

107 000

1 17.500

5.938.000

vA 2011

Einnrhmln

393 100

4.193.500

-231.700

übrrschus:
Abgang

0

U

-200 000

0

n

-31 700

0

n

NVA !023

s2 800

3_067.900

lnvcrl
Rücklagr

297 800

1 994 100

488.000

100"000

40 200

55"000

0

86.600

amckgeb.
Rücklagr
l-Britrtigc

31 700

54 900

VS-Beleuchtung

Kanalsanierung

Regenrlickhaltebecken

I'I S-Generalsanierung

Betriebsbaugebiet

Bauhof Steinzell -
KommunalfahrzeLlqe

FF Fahrzeugbeschaffungen

Sport- und Freizeitzentrum

Gymnastiksaal

Straßenbau ab 2020

I 858001

1637

2823

263001

61 23

1816100

851 001

851 002

8580

Diese veranschlagten investiven Projekte sollen umgesetzt werden bzw. sind auch deren

Finanzierungen derzeit weitestgehend gesichert, insbesondere auch durch die im Finanz-

ja h r 2019 erstm a ls gebi ld ete,,a llgemei n e I nvestitionsrücklage".

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan (MFP)

Gemäß dem Österreichischen Stabilitätspakt 2OL2 haben Bund, Länder und Gemeinden

ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum Voranschlag plus vier Folgejahre zu er-

stellen. Der MFP ist zugleich mit dem Voranschlagsentwurf 2024 dem Gemeinderat vorzu-

legen.

lm Zusammenhang mit der,,Gemeindefinanzierung Neu" kommt dem MFP im Hinblick auf

die Realisierung künftiger investiver Einzelvorhaben eine wesentliche Bedeutung zu. Der

MFP hat die Prioritätenreihung der Vorhaben und den Nachweis der verfügbaren Eigenmit-

tel der Gemeinde abzubilden.

Der Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan wurde auf Grund der vom Amt der Oö.

Landesregierung bekannt gegebenen Daten und deren Einschätzungen erstellt, die grund-

sätzlich auf folgenden Werten beruhen:

Einzahlungen + l- % jährlich

Auszahlungen + l- % jährlich

Personalkosten + 5 % jährlich

Finanzkraft gemäß Vorgabe Land

Darlehen gemäß Tilgungsplänen

lnvestive Einzelvorhaben gemäß Finanzdarstellung und in Aussicht gestellter För-

dermittel
Einzelpositionen gemäß dem tatsächlichen Bedarf

t.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Entsprechend den Vorgaben der,,Gemeindefinanzierung Neu" sind bei zukünftigen Vorha-

ben ein Drittel der Eigenmittel nachzuweisen. Diese notwendigen Eigenmittel werden in

der allgemeinen lnvestitionsrücklage abgebildet.

Die investiven Einzelvorhaben stellen sich für die Jahre 2024 - 2028 wie folgt dar:

Grs

571.9(

1.600.0t

756.0r

6.529.6{

418.5(

152.5t

40.2(

50.0t

1.855.0t

9l.0t

r2.064.7(

Entsprechend dem MFP sind zur Finanzierung ca. 5,6 Mio. Euro aus der allgemeinen lnves-

titionsrücklage, ca. 0,45 Mio. Euro aus zweckgebundenen Rücklagen bzw. lnteressenten-

beiträgen (Wasser, Kanal, Straße) somit gesamt ca. 5,05 Mio. Euro als Eigenmittel vorge-

sehen.

Weiters sind Darlehensaufnahmen in Höhe von gesamt 2,1 Mio. Euro für die Vorhaben

Sport- u nd Freizeitzentrum u nd Generalsanierung M ittelschule budgetiert.

Fördermittel werden in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro erwartet.

ln diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch in den Folgejahren Sanie-

rungsprojekte im Bereich der Abwasserentsorgungsanlage, Wasserversorgungsanlage

und im Straßenbau umzusetzen sein werden. Das diesbezügliche Ausmaß der notwendigen

Maßnahmen lässt sich jedoch erst nach eingehender Prüfung feststellen.

Für die Realisierung der Vorhaben ist folgende Priorität gegeben:

Freiwi I lige Feuerweh ren - Fa h rzeu ga nschaffu ngen

Gymnastiksaal
Straßenbau
Sport- und Freizeitzentrum
Regen rückhaltebecken
Fahrzeuganschaffu ng Bauhof Stein-Zell

VS-Beleuchtung LED Umstellung

Betriebsba ugebiet
Generalsanierung M ittelsch ule Eberstalzell

Kanalsanierung

1_.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

0,00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0"00 €

0,00 €

vA 2028

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

vA 2027

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

0.00 €

900_000,00 €

0.00 €

900.000,00(

vA 2026

0,00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0"00 €

0.00 €

0.00 €

35 000.00 €

0.00 €

0.00 €

900.000,00 €

0.00 €

t.032.500,00c

va 2025

50.000,00 €

0.00 €

0,00 €

2.047.500,00 €

0.00 €

5.8'19.3ür,00 €

vA 2024

393.1 00,00 €

600 000.00 €

100 000.00€

4.193 500,00€

1 00.000.00 €

117 500.00€

40 200.00 €

50 000.00 €

55.000,00 €

0,00 €

0,00 €

91.000,00 €

2.4E2.900,00 C

vA 2023

128.800,00 €

1-000.000,00 €

65ö.000,00 €

288.600,00 €

318.500,00 €

0,00 €

0,00 €

Regenrtickhaltebecken

Kommunalfahrzeuge

VS-Beleuchtung LED-Umstellung

Betriebsbaugebiet

fulittelschule Generalsanierung

Kanalsanierung

G.tämt

Varhebcn / Aus:rhlungcn pro Jlhr

FF Fahrzeugbeschaffungen

Gymnastiksaal

Straßenbau ab 2020

Sport- und Freizeitzentrum
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Die Benützungsgebühren für Wasser, Kanal und Abfall bleiben gegenüber den Vorjahren

weiterhin unverändert. Dies wird durch zusätzliche Leistungsabnehmer (vor allem Be-

triebe) möglich, die die Kostensteigerungen in diesen Bereichen seit Jahren abdecken.

Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt, er wolle beschließen, dass

al der im Entwurf vorliegende Voranschlag2O24 samt den Steuer- und Hebesätzen,

bl der Dienstpostenplan mit derzeit 9 Dienstposten für die allgemeine Verwaltung ge-

mäß der Darstellung im Voranschlag,

c) die lnanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von € 1.500.000,-- bei der Raika

Wels-Süd, Bankstelle Eberstalzell, zum variablen Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR +

0,6 yo Aufschlag (Anpassung vierteljährlich) und in Höhe von € 1.500.000,-- bei der

Sparkasse Lambach, Bankstelle Eberstalzell, zum variablen Zinssatz von 3-Monats-

EURTBOR + 0,625 % Aufschlag (Anpassung vierteljährlich) und im Übrigen gemäß den

jeweiligen Angeboten,
dl die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024- 2028 sowie

e) die Prioritätenreihung im Sinne der obigen Darstellung genehmigt wird.

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen.

Der Vorsitzende lässt über diesen Antrag abstimmen und stellt einen einstimmigen Be-

schluss fest. Die Stimmabgabe erfolgte offen mittels Handzeichen.
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2 Altenheiml Neufestsetzung der Heimgebühren für das Jahr 2O24;

Genehmigung
Vorlage: AL/2023/683

Sachverhalt:

GR Andrea Achleitner erstattet nachstehenden Bericht

Vom Gemeinderat wurden die Gebühren für das Altenheim zuletzt in der Sitzung vom

L9.t2.2022 neu festgesetzt. lm letzten Jahr betrug die Erhöhung 8,9 %o oder € 10,50 pro

Verpflegstag.

Die letzten beiden Jahren konnte ausgeglichen bilanziert werden

ln Abstimmung mit der Heimleitung wurde die Kalkulation der Heimentgelte für das Jahr

2O24durchgeführt und brachte das Ergebnis, dass eine Anpassung um 9,7 yo erforderlich

ist.

Bei der Erstellung des Voranschlages 2024 wurde von einem Jahresumsatz von €
4.056.600,-- gegenüber € 3.769.400,-- im Jahr 2023 ausgegangen.

Eine Gebührenerhöhung von €L2,50 Euro pro Person und Tag würde die Mehrkosten (Per-

sonal- und Sachaufwand, sowie Gas- und Stromkosten) abdecken. Diese Gebührenanpas-

sung in Höhe von 9,7 yo bewegt sich auch in einem vergleichbaren Rahmen mit den Alten-

und Pflegeheimen des Sozialhilfeverbandes Wels-Land'

Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt, er wolle beschließen, dass die

Heimgebühren/Tagessätze wie nachstehend angeführt, mit OL.OI.2O24 neu festgesetzt

werden:

1. Standardentgelt

Preis pro Person

und Tag

141,00 €

145,00 €

2. Pflegezuschlag

3. Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit

6,50 €

4. Zimmerräumgebühr

70,00 €

5. Gebühren für Tagespflege

Zimmerkategorie

Einbettzimmer mit Dusche u. WC

Kurzzeitpflegezimmer

zuzüglich Pflegezusch lag von

2,667 % des Betrages der jeweiligen Pflegegeldstufe

Standardentgelt abzüglich durchschnittlicher, tägli-

cher Ve tz von bisher

Pauschale
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Tagesaufenthalt von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr,

incl.
Tagesaufenthalt von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr,

incl. Verpflegung

zuzüglich Pfl egezuschlag von

t,33% des Betrages der jeweilige n Pflegegeldstufe

pro Portion

alle Preise v,orstehen netto ohne l0 % Mehrwertsteuer

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten, lässt der Vorsitzende über diesen

Antrag abstimmen und stellt einen einstimmigen Beschluss fest. Die Stimmabgabe er-

folgte offen mittels Handzeichen.

(-'\ l tqorq\e41 noqr rn1 \AnnData\l ocal\somacos\41805\00009517.docx Seite 12



3. Nachwahlen in den Gemeindevorstand (FPö-Fraktion)
Vorlage: AL/2023/684

Sachverhalt:

GR Ewald Fischereder erstattet nachstehenden Bericht'

Mit Schreiben vom 06.IL.2023 hat GV. Herbert PLATZER mitgeteilt, dass er mit Wirkung

3O.Lt.2023 auf das Mandat als Mitglied des Gemeindevorstandes verzichtet und aus dem

Gemeindevorstand ausscheidet.

weiters erklärte GV. Rene TAUBEL mit schreiben vom o8'1'L'2023, dass er mit wirkung vom

30.LL.2023 ebenfalls auf das Mandat des Gemeindevorstandes verzichtet'

Durch die Mandatsverzichte von GV. Herbert PLATZER und GV. Rene TAUBEL sind die Ge-

meindevorstandsfunktionen der Fpö-Fraktion nachzubesetzen bzw' liegt hierüber ein gül-

tiger Wahlvorschlag der FPö-Fraktion vor:

Wahl in den Gemeindevorstand:

Adresse

Wagnerfeldstraße 10, Eberstalzell

Obere Feldstraße 14, Eberstalzell

Geburts-
jahr

L974

L973

Vor- und Familiennamen

Tanja Vanessa MOLLNER

Ralf ACHLEITNER

Lfd.
Nr.

1

2

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes sind aus dem Kreis der Mitglieder des Gemeinde-

rates zu wählen.

Herr Ralf AcHLEITNER ist bisher als Ersatzgemeinderat tätig gewesen. Bedingt durch das

Ausscheiden von GV Rene TAuBEL wurde Herr Ralf AcHLEITNER als 1. Ersatzmitglied zum

Gemeinderat berufen und ist somit Mitglied des Gemeinderates. Herr Achleitner stimmte

der Berufung am O4.L2'2023 zu.

Die Wahl in den Gemeindevorstand ist jeweils einzeln und geheim durch die FPö-Fraktion

abzustimmen, es sei denn, dass der Gemeinderat einstimmig eine andere Art der Abstim-

mung beschließt.

Die Vorstandsmitglieder haben vor Antritt ihres Amtes in die Hand des Bürgermeisters das

Gelöbnis gemäß 5 20 Abs. 4 Oö. Gemeindeordnung mit den Worten ,,lch gelobe" abzule-

gen.

GR Robert Rührlinger stellt den Antrag, dass per Akklamation über die obengenannten

Wahlvorschläge abgestimmt wird.

.'\ I rcar<\ o41 Rosuol \anoData\Local\somacos\a1805\00009517'docx Seite 13



Der vOrSitzende stellt darüber einen einstimmigen Beschluss fest' dass per Akklamation

abgestimmtwird.DieStimmabgabeerfolgteoffenmittelsHandzeichen.

Es wird über den Wahlvorschlag, dass Frau Tania Vanessa Mollner für die FPö-Fraktion in

den Gemeindevorsiaio tor,ni, otr"n-iitters ttandzeichen von den Fpö-Fraktionsmit-

griedern abgestimit und der vorsitzende stett einen einstimmigen Beschruss fest'

lm Anschluss daran wird über den Wahlvorschlag, dass Herr Ralf AchleilT:'u'die FPö.

Fraktion in den aemeinuevorstand r.ornit, uon d"n Mitgriedern der Fpö-Fraktionsmit-

griedern offen ,iti"r, n.ndzeichen .ug"riirrt und der v-orsitzende stett einen einstim-

migen Beschluss fest'

Frau Tanja Vanessa Mo*ner wird vom Bürgermeister als Gemeindevorstandsmitg'ed ange-

lobt.
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4, Nachwahlen in verschiedenen Ausschüssen (FPö'Fraktion)

Vorlage: ALl2O23l685

Sachverhalt:

GV Tanja Vanessa Mollner erstattet nachstehenden Bericht'

MitSchreibenvomo8.ll'2o23hatGV'^Re"..'iY'''.|.mitgeteilt,dassermitWirkung
30.t1.2023von all seinen Funktionen im Gemeinderat zurücklritt und aus dem Gemeinde-

rat ausscheidet, somit auch als Ersatzmitglied'

Das Ersatzmitglied Ralf ACHLEITNER wurde als 1. Ersatzmitglied auf das freie Mandat des

Gemeinderates berufen'

Durch den Mandatsverzicht von GV. Rene TAuBEL sind nachstehende Funktionen in den

Ausschüssen der rpö-rraktion nachzubesetzen bzw. riegt hierüber ein gültiger wahlvor-

schlag der FPö-Fraktion vor:

wahr in den Ausschuss für Bau-, straßenbau-, örtriche Raumpranungs- und wirtschafts-

angelegenheiten:

a als Ersatzm d

wahl in den Ausschuss für schul-, Kindergarten-' Familien-' Kultur-' Jugend-' senioren-

und lntegrationsangelegenheiten :

a) als M ied

Wahl in den Ausschuss für öffentliche ordnung und Sicherheit, Umwelt- und Gesund-

heitsangelegenheiten :

a als Ersatzm ied

Obere Feldstraße 14, Eberstalzell

Adresse

r973

Geburts-
jahr

Ralf ACHLETTNER

Vor- und Familiennamen

t

Lfd. Nr.

Wipfingerstraße 1L, Eberstalzell

Adresse

L987

Geburtsiahr

Michaela KUNA, BA MA

Vor- und Familiennamen

1

Lfd
Nr.

Obere Feldstraße 14, Eberstalzell

Adresse

t973

Geburtsiahr

Ralf ACHLETTNER

Vor- und Familiennamen

1

Lfd

Nr.
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Die Wahl in die Ausschüsse ist jeweils einzeln und geheim durch die FPÖ-Fraktion abzustim-

men, es sei denn, der Gemeinderat beschließt einstimmig eine andere Form der Abstim-

mung.

GR Robert Rührlinger stellt den Antrag, dass für die obigen Nachwahlen per Akklamation

über den obengenannten Wahlvorschlag abgestimmt wird.

Der Vorsitzende stellt darüber einen einstimmigen Beschluss fest, dass per Akklamation

abgestimmt wird. Die Stimmabgabe erfolgte offen mittels Handzeichen.

über den obengenannten Wahlvorschtag, dass Herr Ralf ACHLEITNER als Ersatzmitglied

in den Bauausschuss kommt, stimmt die FPö-Fraktion offen mittels Handzeichen ab und

der Vorsitzenden stellt einen einstimmigen Beschluss fest.

über den Wahlvorschlag, dass Frau Michaela KUNA BA MA als Mitglied in den Schulaus-

schuss kommt, stimmt die FPö-Fraktion offen mittels Handzeichen ab und der Vorsitzen-

den stellt einen einstimmigen Beschluss fest.

über den obengenannten Wahlvorschlag, dass Herr Ralf ACHLEITNER als Ersatzmitglied

in den Sicherheitsausschuss kommt, stimmt die FPö-Fraktion offen mittels Handzeichen

ab und der Vorsitzenden stellt einen einstimmigen Beschluss fest.
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5 Freiwillige Feuerwehren; Gewährung von Gemeindeförderungen -

Genehmigung
Vorlage: AL|2O23/668

Sachverhalt:

GV Daniel Kohler erstattet nachstehenden Bericht'

Mit Beschluss des Gemeinderates vom r3.L2.zot7 wurde die Gemeindeförderung für die

beiden Feuerwehren Eberstalzell und spieldorf für die Jahre 2018 bis 2022 wie folgt be-

schlossen:

Die FF Eberstalzell erhielt jährlich ein lnvestitionsbudget in Höhe von € 13'000'--' Dieser

Betrag wurde nicht ausbezahlt, sondern diente als Abzahlung bzw' Ausfinanzierung der

noch offenen Verbindlichkeiten beim Depotneubau sowie der Anschaffung eines Feuer-

wehrfahrzeuges, wobei mit heutigem Stand noch Verbindlichkeiten in Höhe von € 62'000'-

- offen wären. weiters wurden von der Gemeinde diverse Betriebskosten der Feuerweh-

ren, wie z.B. Versicherungen, Strom und die öffentlichen Abgaben von der Gemeinde be-

zahlt und in späterer Folge vom Globalbudget abgezogen'

Von den beiden Feuerwehren wurden im August 2023 eine Aufstellung über die von den

Feuerwehren getätigten Ausgaben des letzten Jahres samt Vorschlag über eine Aufteilung

der Kosten auf die Gemeinde und Feuerwehr übermittert. Diese Aufstellung lautet wie

folgt:

FF Spieldorf
Anteil FF.

€ 0,00

€ 35,--

€t.847,--
€ 0,00

€ 4.570,-

€2r3,--

€ 105,--

€6.770,--

2,2Yo

2,2%
2,tyo

Steigerung
VJ

IO0 o/o

2,3yo

€ 12.000,--

€tr.250,--
€ 11.500,--

€ tt.750,--

FF Spieldorf

Global-
bu

€ 11.000,--

€ 13.000,--

€ 13.000,--

€ 13.000,--

€ 13.000,--

€ 13.000,--

lnvestitions-

2,0yo

2,Oyo

loo,oo/o

2,tyo
2,Lyo

Steigerung
VJ

€ 30.900,--

€ 28.500,--

€ 29.100,--

€29.700,--

€ 30.300,--

FF Eberstalzell

Global-

2020

202r
2022

20L8
20L9

Jahr

€2.778,--

€26.243,--

€6.54L,--

€'J..670,-

€ 660,--

€7.940,-

€ 903,--

€5.75r,--

Anteil
Gde.

€6.240,--

€873,--

€ 2.883,--

€33.726,--

€ 938,--

€7.O54,--

€7.798,--

Gesamt-
kosten

€7.940,-

€52r,-
€ 885,--

€L7.74O,--

€5.464,--

€ 6.300,--

€ 4.500,--

Anteil FF.

€ 0,00

€70,--

€2.180,--

€ 600,--

€ 3.108,--

€ 33.800,-

€L.L48,--

€6.164,--

€6.354,--

Anteil
Gde.

€'J.4.246,--

€t.tzL,--
€ 3.993,--

€ 51.539,-

€1.2t8,-
€'J.7.628,--

€12.654,--

€ 6.680,--

Gesamt-
kosten

€14.246,--

FF Eberstalzell

Jugend

Summe

Bekleidung

Mannschaft

Ausbildung

Fahrzeuge

Atemschutz

Depot u. div
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weiters wurde von den beiden Feuerwehren angeregt, dass sie jährlich ein sonderbudget

für bauriche Anderungen an Fahrzeugen und Gebäuden, Ersatzbeschaffungen und Repara-

turen von Ausrüstungsgegenständen und Gebäudeausstattungen sowie für gesetzlich er-

forderlichen überp^iirng"n zur Verfügung gestellt bekommen' Für die FF' Eberstalzell be-

trägt das gewünschte ionderbudget jährlich € 20'195,-- und für die FF' Spieldorf €

15.48r,40.

Das gewünschte Gesamtbudget, welches von den beiden Feuerwehren an die Gemeinde

Eberstalzell gerichtet wurde, beträgt wie folgt:

Gesamt Budget W I Hüä,äi^'r?'' W I :iljskp'

Budget Eberstalzell: Budget Spieldorf:

Globalbudget: 36.930 € Globalbudget: 28.673 €

15.481,4 €+ Son rbud 20 + Sonde rbudeet:

GesamtbudeeU 57. gesamtUuAeeil aa.

lährliche lnflationsanPassung ?

seitens der Gemeinde wurden die vorgelegten Zahlen überprüft und nach einer Lösung ge-

sucht.

Nach internen Beratungen wurden folgende Grundsätze getroffen:

werden sollen wie bisher von der Gemeinde bezahlt werden, jedoch werden nicht

mehr an das Globalbudget angerechnet'

möchte dies entsprechend honoiieren. Die angeführten Aufwendungen für die

Nachwuchsarbeit werden zur Gänze von der Gemeinde getragen und werden als

Bestandteil des Globalbudget angerechnet'

entsprechend ausgerüstet sind, und daher werden die Kosten der schutz- bzw' Ein-

satzbekleidrng ,ui Gänze übernommen werden' Weiters möchte die Gemeinde

den Wert der Feuerwehren und die Wichtigkeit der Kameradschaft honorieren und

übernimmt die angeführten Verpflegungskosten der Feuerwehren zur Gänze' Für

diese Aufwendungen sind jedoch der Gemeinde entsprechende Rechnungen vorzu-

legenunddieseAufwendungenwerdendannvondemjeweiligenGemeindegre-
m i um (Bü rgermeister, Gemeindevorstand oder Gemeinderat) genehmigt'
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stellung werden zur Kenntnis genommen und werden Teil des Globalbudgets'

len nur Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, "' bis max' € 5'000'-

- pauschal abgegolten werden' Für alle anderen Aufwendungen über € 5'000'-- ist

das jeweilige Gemeindegremium zu befassen und dafür ein eigenes Ansuchen zu

stellen.

den, wobei als Crundlage der Jahresdurchschnitt des abgelaufenen Jahres herange-

zogen wird. Basis ist daher der der VPI 2O2O - Jahresdurchschnitt 2022 mit dem

Wert 1L1,6

seitens der Gemeinde wurde daher folgende Regelung für die Gemeindeförderungen an

die FF Eberstalzell und FF Spieldorf (Globalbudget) vorgeschlagen:

weiters wurde von der FF Spieldorf ein Ansuchen um finanzielle unterstützung durch die

Gemeinde für den Ankauf von Feuerwehrbekleidung gestellt. Die Ausgaben dafür im heu-

rigen Jahr betrug € I3.g57,87. Begründet wurde dies dainit, dass das bisherige Global-

budget lediglich € 12.000,-- betrug und die Anschaffung der neuen Bekleidungsausstattung

dringendst notwendig war und die neue Globalbudgetregelung erst im nächsten Jahr zur

Anwendung kommt.

Der Ausschuss für öffentliche ordnung und sicherheit hat sich in seiner am t6'rl'2023 ab-

gehaltenen Sitzung mit dieser Angelegenheit befasst und sich einstimmig dafür ausgespro-

ih.n, dass die obig vorgeschlagene Regelung zur Anwendung kommt.

Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt, er wolle beschließen, dass für den

Zeitraum von2O24 bis 2028

a) die FF. Eberstalzell eine jährliche Gemeindeförderung in Höhe von € 21'040,-- so-

wie zusätzlich ein lnvestitionsbudget von € 8'500'--

b) der FF. Eberstalzell die noch offenen Verbindlichkeiten in Höhe von € 62'000,-

anlässlich des Depotneubaus und der Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges zur

Gänze erlassen werden,

c) die FF. Spieldorf eine jährliche Gemeindeförderung in Höhe von 18.502,-- sowie

zusätzlich ein lnvestitionsbudget von € 4'000,--

gewährt wird. Diese Gemeindeförderung ist indexgesichert mit dem vPl 2020 und ist

jährlich mit dem Jahresdurchschnittswert des vorangegangenen Jahres zu valorisieren'

Ausgangswert ist der vPl-2020-Jahresdurchschnittswert vom Jahr 2o22 miltLL,6'

€ 3.450,--

€8.479,--
€

€ 4.000

€22.502,-

ldorfF

€ 18.502,--

€

€8.470,--
€ L4.316,--

€21.040,--
€ 8.500,--

€29.540,-

FF-Eberstalzell

u. VerpfleSchutzausrüstun n

GemeindeGesamtaufiruand der

Zwischensumme (Überweisungsbe'

Betriebskosten

Globalbu
lnvestitionsbu
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6.

weiters erhält die FF spieldorf für die Anschaffung einer Feuerwehrbekleidung im heuri-

gen Jahr eine einmalige Unterstützung in Höhe von € 8.479,-'. Dieser Wert entspricht den

zukünftigen wert für die Anschaffung der schutzausrüstung.

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen.

GV Tanja Vanessa Mollner möchte wissen, ob da auch die vorhin verlesenen Grundsätze

von den internen Beratungen gültig sind.

Bgm. See bestätigt, dass die Grundsätze mitbeschlossen werden.

Der Vorsitzende lässt über diesen Antrag abstimmen und stellt einen einstimmigen Be-

schluss fest. Die Stimmabgabe erfolgte offen mittels Handzeichen'

FWP-Anderung Nr. 5.53 (Jungreitmair/Tandling); Anderung der

Sternchenwidmungsfläche +48i Abschluss des Verfahrens
Vorlage: AL/2O23/676

Sachverhalt:

GR Peter Gissinger erstattet nachstehenden Bericht'

Vom Besitzer der Liegenschaft Wipfing 38, Herrn Josef Jungreithmair, wh' in Wipfing 38,

Eberstalzell, wurde ein Rntrag auf Anderung des Flächenwidmungsplanes von Grünland auf

Dorfgebiet ,,sternchenwidmung" für eine Teilfläche der Parzelle Nr' 1587, KG. 51-130

Wipfing, und der Neuausformung der bebaubaren Fläche der bestehenden Sternchenwid-

mung *48 gestellt.

Die Liegenschaft Wipfing 38 ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde

Eberstalzel I a ls,,Sternchen ba u" ausgewiesen.

Durch diese Umwidmung soll die ostseitige Ausformung der bisherigen Baulandfläche der

Sternchenwidmung Nr. *48 mit ca. 1.054 m2 neu ausgeformt und geringfügig um 24 m2

erweitert werden, sodass die neue Bauplatzfläche 1.078 m2 beträgt. Vom Eigentümer ist

die Errichtung eines Pools und eines Nebengebäudes geplant.

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 01.08.2023 mit dieser Angelegenheit einge-

hend befasst und sich u.a. aufgrund der positiven Stellungnahme des Ortsplaners Dl

Gerhard Altmann für die Einleitung des Verfahrens zur Anderung des Flächenwidmungs-

planes ausgesprochen.

Die Verständigung gemäß 5 33 Oö. Raumordnungsgesetzes über die geplante Anderung

des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.53 an die Gebietskörperschaften, das Amt der Oö' Lan-

desregierung, an die betroffenen Grundstückseigentümer und Nachbarn erfolgte nach-

weislich mit schreiben des Gemeindeamtes vom LL.08.2023.
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weiters erforgte gemäß s 36 Abs. 4 oö. Raumordnungsgesetz eine öffentriche pranaufrage,

wonach während einer 8-wöchigen Auflagefrist die Möglichkeit zur Einbringung von schrift-

lichen Anregungen oder Einwendungen bestand'

Bis zur festgesetzten Frist am 09.10.2023 wurden nachstehende Stellungnahmen abgege-

ben:

VerlesungderStellungnohmenderAbt.Roumordnungvom30.0s.2023,sowie
derAbt'Wosserwirtschaftsamt!nfosousschutzwosserwirtschoftlichenSichtvomlT.0S'2023,

Von der Abt. Raumordnung des Landes oö. wird auf die schutzwasserwirtschaftrichen ln-

formationen besonders hingewiesen'

Bezüglich der im Vorverfahren von der Abteilung wasserwirtschaft des Landes oö' abge-

gebenen stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass bei Neu- Zu- und umbauten von

Gebäuden die Forderungen der oberflächenentwässerung umzusetzen sind für die die

entsprechenden Anforderungen und Auflagen an den Hangwasserschutz auf die "lnfor-

mationen aus schutzwasserwirtschftlicher Sicht" im Bauverfahren zu beachten sind'

ln der sitzung des Bauausschusses vom 29'11- '2023 wurde dieser Tagesordnungspunkt

ausführlich behandelt und die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig für die Ge-

nehmigung der gegenständlichen FWP-Anderung aus'

EswirddaherandenGemeinderatderAntraggestellt'erwollebeschließen'dassdas
verfahren zur Anderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.53 gemäß den vorliegenden

und dargesteilten pränen des ortspraners Dr Gerhard Artmann unter Abwägung aller ln-

teressen unter Beachtung der Forderungen der oberflächenentwässerung im Bauver-

fahren abgeschlossen und genehmigt wird'

über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen'

DerVorsitzendelässtüberdiesenAntragabstimmenundstellteineneinstimmigenBe.
schlussfest.DieStimmabgabeerfolgteoffenmittelsHandzeichen.

kein Einwand - Hinweis au

sch utzwasserwi rtsch aft lich en

f

lnfos

kein Einwand

kein Einwand

kein Einwand - Hinweis au

sch utzwasserwi rtsch aft lich en

f

lnfos

kein Einwand

keine Einwände

keine Einwände

t7.08.2023

30.08.2023

08.09.2023

24.08.2023

29.08.2023

0r.o9.2023

25.O8.2023

Amt der OÖ. Landesregierung, Abt' Wasser-

wirtschaft

Amt der OÖ' Landesregierung,

Landschaftsschutz

SV für Natur-

u

Amt der OÖ. Landesregierung, Abt' Raum-

ordnung

Netz OÖ. GmbH. - Strom, Linz

Netz OÖ. GmbH' - Gas, Linz

WKO Oberösterreich, Wels

355.ramreithngu(renmhgnauneltSennngegeganeerdsteLi

RAG Austria AG, GamPern
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7, FWP.AnderungNr'5'55(Gissinger);UmwidmungvonGrünlandin
Dorfgebiet; Einleitung des Verfahrens

Vorlage: BAl2023lO44

Sachverhalt:

den nachweisbar ist'

O6.t1.2O23, ei ngeleitet wi rd'

GV Thomas Weingartner erstattet nachstehenden Bericht'

Die Gemeinde Eberstalzell plant die Anderung bzw' Korrektur der Flächenwidmung für

eine Teilfläche des Grundstückes Nr' Ziit,rä rberstallzell' im Ausmaß von 682 m2 von

derzeit landw. Grünland in Dorfgebiet mit teilweiser schutzzone sP 8 (L0 m breiter

Schutzstreifen-Haupt-,NebengebäudenundSchutzdächerunzulässig).
Beim pranungsgebiei handert es sich u,1 at. Bauparzete der Ehegatten Karorine u. peter

Gissinger, EberstalJl. Oie oben angeführt Parzeile bzw' ein Teil dieser' ist durch eine Ga-

rage bebaut und ist dieser Baubestand baurechtlich mit Bescheid vom 13'11'2009 (Zl'

8au.1936-2009)bewilligt'AucheineBauplatzbewilligungVomL2'tL'2oo9(Bau.031-6-

l#ffi:i:Xf'il"äii}'X,:';l;J::T]3[, sindlolh der ursprüngriche straßenverraur

sowie die damalig"-ärrnArtücksteilung ersichtlich' lm Rahmen der Neutrassierung der

Verkehrsfläche mit rechtwinkeliger Anüindung an die Landesstraße erfolgt eine Verände-

rung der Bauplatzfiäche verbunden mit der zusage der Gemeinde' im Rahmen der Erstel-

rung des FIächenwidmungspranes Nr. i ie "r.,',tiberarbeitung) 
die Dorfgebietswidmung

anzu passen' oiese Än p"Iu'n g wurde.dann offenbar übersehen'

Diese Angelegenh.it *ura. samt vortiegender Unterlagen dem Ortsplaner Dl Gerhard Alt-

mann zur Begutachtung und Stellungnahme übermittelt'

Aus Sicht des ortsplaners besteh, ,rr. g"oirnten Anderung des Flächenwidmungsplans Nr'

5.55 gemäß a"' Si"ff 
'ngnahme 

vom 06'1L '2023 kein Einwand'

PrösentotiondesPlonszurÄnderungderFtöchenw.idmungNr.5.55vom06.77.2023'
sowie verlesung der steilungräü1- von DtGerhard Altmonn vom 06'77'2023'

Der Bauausschuss hat sich in seiner am 2g.Lt.2023 abgehartenen sitzung ausführrich mit

diesem Tagesordnungspunkt ,ur.in*i"rgesetzt und abschließen einstimmig für die Ein-

reitung des Anderungsverfahrens aus, da sJinerreit die Abänderung des Frächenwidmungs-

planes seitens oer cämeinde verabsäumt wurde und die Grundeigentümer kein Verschul-

Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt' er wolle beschließen' dass das

Verfahren zur Anderung des Flächenwidrungrpt.ns Nr. 5.55 gemäß den dargestellten

planunterl.r"n ,o*i" äer stellungnahme des ortsplaners Dl Gerhard Altmann vom

ÜberdiesenTagesordnungspunktwärenunmehrzuberatenundzubeschließen.

GR peter Gissinger gibt bekannt, dass er sich befangen fühlt und daher nicht mitstimmt'

Der vorsitzende lässt über diesen Antrag abstimmen und stellt einen einstimmigen Be-

schluss fest. Die Stinrmabgabe erfolgte offen mittels Handzeichen'
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8. AnkaufeinerGrundstücksflächefürdasPettenbachgerinnevon
Frau sigtinde Kölblinge4 Genehmigung des Kaufvertrages

Vorlage: ALl2O23l677

Sachverhalt:

EGR Friedrich Baumgarten erstattet nachstehenden Bericht'

lm Zuge der wasserrechtlichen Bewilligung für den Hochwasserschutz in der sonnenstraße

wurde auch die Arf*;ii;;g des pettenlrä|rg.rinnes im Bereich unterhalb des Spielplatzes

,,sonnenstraße,. bew.,il;. ;;'; betroffenen Grundstü ck L9512 und 19812' alle KG' 51108

Eberstarze*, werche sich im Eigentum von rrau Sigrinde Körbringer, Eberstalzell befinden'

soll das bestehende pettenba.ttg.rinn. Jt t'' t'oäs m2 aufgeweitet bzw' vergrößert wer-

den. Dadurch wird nicii-nu, bei großeren Hochwässern ein Kompensationsvolumen von

l..065m3geschaffen,sondernabjedemkleinenHochwasserereigniserfolgteingewisser
Ho.h*rr*rrückhalt im verbreiteten Bachbett'

Diese Aufweitung des pettenbachgerinnes wurde bereits im Zuge der derzeit stattfinden-

den Bauarbeiten für den Hochwasserschutz durch die Fa. Bernegger, Molln, durchgeführt

und abgeschtossen. lm Zuge dieser Grabungsarbeiten wurde nach Zustimmung der Grund-

eigentümer auch stiJticr, Ji.r", c"rinn., ."uf dem Grundsttick Nr.2L4/L, KG' Eberstallzell'

der Ehegatt"n c"rrü und Erke stocttrailmer, steinerkirchen/Tr., das Bachgerinne großzü-

gig erweitert und * "r. harmonische nnuinoung an die umgebungssituation geschaffen'

lmZugederSchlussvermessungdurchdasVermessungsbüroGeodata,Sattledt,vom
Lg.L,.z'z3wurde eine zusätzticrre rtaJe iri,0., pettenba'chgerinne von 1'053 m2 von der

Li"g"ns.haft von Frau Kölblinger ermittelt'

um sicherzustelren, dass diese Fläche für immer ars pettenbachgerinne zur Verfügung steht

und da ein öffentliches lnteresse an diesem Gerinne besteht' wurden mit der Grundeigen-

tümerin, Frau Kölblinger, Gesp,a.t.,. i;n", den Erwerb dieser Grundstücksfläche geführt

und eine Einigung erziert, dass die_cer"ta" Eberstarzet die benötigte Grundstücksfläche

mit 1.053 mz zu "in.r 
Preis von €;,--iierwerben kann' Erwähnt wird' dass diese Flä-

chen derzeit landwirtschaftlich *"nuir, *.rd"n und laut Flächenwidmungsplan als "Grün-

zug" ausgewiesen sind'

Von Frau Kölblinger wurde daraufhin der Notar Dr' Josef Mursch-Edlmayr' Neuhofen/Kr''

mit der Erstellung eines Kaufvertragsentwurfs beauftragt' Die Entwurf wurde am

24'tL.2O23 d er Gem einde ü bermittelt'

PriisentotiondesTeilungsausweis-Voro.bzugsvom18,10.2023sawie
Koufvertrog"nt"'fJon-o,'m'o'n-Edtmoyrvom24'77'2023

Der Bauausschuss hat sich in seiner am29'LL'2023 abgehaltenen sitzung mit dieser Ange-

legenheit n"t.rri und sich einstimmig dafür .urr"rprä.hen, dass die dargestellte Grund-

stücksfräche mit 1.053 m3 zu dem im Kaufvertragsentwurf angeführten Kaufpreis und sons-

tigen Bedingungen von der eemeiJe Eberstarzet angekauft-werden sot, damit künftig ein

Ausbreiten d"r"wasr"rs i m Hochwasserfa ll e sich ergestellt ist
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Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt' er wolle beschließen' dass der

Kaufvertras des ruoi"r, Dr. Mursch-Edi;;;;; rGhofen/Kr. über den Erwerb der Teilflä-

chen 1 (377 mr) uo' äunastück tgslf, siwie der Teilfläche 2 (676 m2) vom Grundstück

Nr. 198/2, alle KG. srrog Eberstallzetl,insgesamt somit 1'053 m2 lt' Teilungsausweis vom

t8.t0.2o23, cz 6292123, vom v"r."*uigsbüro Geodata oö zr GmbH" sattledt' von

Frau Siglinde Kölblinger, Eberstalzell, zu einem m2-Preis von € 2?,oo,gesamter Kaufpreis

somit €z4.zrg,oo, Jii.i die Gemeinde Eberstalzell, genehmigt wird'

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen'

Es erfolgten keine weiteren Wortmeldungen'

Der vorsitzende lässt über diesen Antrag abstimmen und stellt einen einstimmigen Be-

schluss fest. Die siimmaugabe erfolgte offen mittels Handzeichen'
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9. RegelungWinterdienstaufderLeithenbauerstraßeundAlbeneder.
straße; Genehmigung
Vorlage: ALl2O23l678

Sachverhalt:

delt.

GR Walter Mitterhuber erstattet nachstehenden Bericht'

seit dem Jahre 2014 gabes mit der Nachbargemeinde Vorchdorf eine interne Regelung'

dass der Winterdienst (Räumung und St'"uunflvom Haus Spieldorf 27 (Leithenbauer) über

point g weiter Richtung spierdorf 23 (Listeneuiiuon der Gemeinde Eberstarzet (Bauhofver-

band SteinZell) betreui wird. lm Gegenzug erfolgt der winterdienst vom Haus Albenedt 5

kommend über die Kreuzung an der Gemeindegrenze entrang der Häuser Spieldorf 32,

Spieldorf 35 und Spieldorf 36 bis zur Spieldorfei Gemeindestraße durch den Bauhof der

Marktgemeinde Vorchdorf'

Diese Vorgangsweise war sicherrich für beide seiten dienrich, da der winterdienst in diesem

Bereich fließender abtrufen konnte' sie wurde von den jeweiligen Bauhöfen der Marktge-

meinde Vorchdorf bzw. des Bauhofverbandes steinZet in den retzten Jahren so gehandhabt

und es gab hierüber keine Probleme'

Nunmehr wurde von der Nachbargemeinde Vorchdorf angeregt' dass über diese Regelung

eine schriftlicrre vereinbarung g."t''''it"n wird' damit ueiae Seiten eine entsprechende

Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen haben'

Von der Marktgemeinde Vorchdorf wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Eberstalzell

eineentsprechendeschriftlicheVereinbarungerstelltundhatt"bereitsvonderMarktge-
meinde Vorchdorf in der GR_Sitzung "o,n 

r+].rr.2023 beschrossen werden soten' Dieser

ToPwurdejedochwiedervonderTagesordnunggenommenundteilweisewurdedieFor-
mulierung geringfügig abgeändert bzw' klarer definiert'

Der Bauausschusssitzung hat sich in der sitzung vom 29'L1- '2023 eingehend mit dieser An-

gelegenheit befasst undiictr mit den Bestimmungen des ursprünglichen Vereinbarung aus-

einandergesetzt. Einstimmig wurde dieser Vereinbarung von den Bauausschussmitgliedern

zugestimmt, or*it ai" Rechlssicherr,"Ji g.g"uen ist und es Sinn macht' wenn angrenzende

Stra ßen ab sctr n itie grenzü bergreifend m iterledigt werd en'

Am 30.11.2023 wurde eine adaptierte Version der winterdienstvereinbarung seitens der

Gemeinde Vorchdorf an die Gemeinde Eberstarzet zur nochma'gen Durchsicht übermit-

telt. Dabei wurde festgestellt, dass es sich nur um geringfügige Adaptieru.ng bzw' klarere

Formulierungen handelt und keine Ausweitungen Oer Winierdienstverpflichtungen han-

P r ö s e nt oti o n O rth ofoto- Ü be rsi chts p I o n'

Plöne vom 07'77'2023 sowie

winterdienstvereinborungsentwurf 
(version-202g-11-30) der Marktgemeinde vorchdorf

r'\ t t.arc\ o41 Ro5uO1\AppData\Local\somacos\41805\00009517'docx

Seite 25



Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestett, er wote beschrießen, dass die

gegenständlichewinterdienstvereinbarungderMarktgemeindeVorchdorf,welcherdie
ouitl''ttit'''ns:trr:.il$:i':Yfi,renbauerstraße (Liegenschaft Leithenbauer-spieldorf

27 überKreuzung Liegenschaft;;;rii"ger-point 8 bis Wimmer-spieldorf 23) durch

. ::"r".Jffi:i"""tii:l:1il[ der Arbenederstraße (Kreuzunssbereich mit der spier-

dorfer Gemeindestraße tiuer r-iegenschaft Mitterhuber-spieldorf32 bis zur Ge-

meindegrenze Eberstalzell/vorciäod durch die Marktgemeinde vorchdorf

laut beiliegenden ;lä;" vom 07.11 .2o23im Maßstab 1:a'oooiegelt' genehmigt wird'

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen'

Nachdem keine weiteren wortmerdungen erforgten, rässt der vorsitzende über diesen

Antrag abstimmen und ste't einen .iririi.rige-n geschruss fest. Die stimmabgabe er-

fotgte offen mittels Handzeichen'
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,l o. Sport.u.Freizeitzentrum;BauleistungenfürdieHerstellungder
Fußballfelder inclusive Be- und Entwässerungsanlagen - Auftrags'

vergabe
Vorlage: ALl2O23l679

Sachverhalt:

Die Angebotsunterlagen wurden im Zeitfensler 27

;;; *r;i;t folgendel5 Adressen übermittelt:

Oktober 2023 bis l-4' November 2023

office @ rum PlsPo rtb a u' at

sport@swietelskY'at
office@h-f.at
info@eurogreen'at
office @ sPortba u-h l' com

aws-office@aon'at
office @ sPielort'at

andreas'straninger@strabag'com

Von folgenden 5 Adressen wurde mitgeteilt, dass kein Angebot gelegt werden würde

office @ sPortba u-h l' com

off i ce. a u stri a @ green spo rts' i nfo

office@h-f'at

DieAngebotsabgabewarfürDonnerstag,den23.November2023;08:00Uhr,beimGe-
meindeamt Eberstarzel festgeregt, *o .u-.h am selben Tage um 08:05 uhr' die für die Bieter

otienttictre An gebotseröffn ung stattfand'

Bis zum festgesetzten Zeitpunkt sind 5 Angebote eingegangen'

Nachstehend sind die ungeprüften Angebote in der Reihenfolge des Einlangens inklusive

eventueller Varianten odLr Alternativen dargestellt'

GR Simon Brunmayr erstattet nachstehenden Bericht'

Mit Beschruss des Gemeinderates vom zt.og.2o23 wurde offiziet die Errichtung eines

Sport- und Freizeit"''t"t' sowie der Finanzierungsplan genehmigt'

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 01'08 '2023wurde das Büro Dl' sperrer' Eber-

stalzell, mit den Leistungen in der g'u'u'tüt't'ungsphase (Ausschreibung und oberleitung

bzw. Koordinierung ;;räauausführungsphase) beauftragt'

Gegenstand der gegenständlichen Ausschreibung ist die Herstellung von 3 Fußballfelder

inclusiveEntwässerungsverrohrung,B"*ä,,",ung,,nlagenunddenFundamentender
Lichtmasten der iiuari.r,,.nlage. Als Vergabeverfahren wurde unter Verweis auf die

Schwel lenw"*ut'o'i n' n g A " 
b"sch rä n kte Verfah re n a n gewen det'

office @ schwei ger-sPort' at

office @ Pau ze n berger'com

irreiter@toP-Platz'at
office. a ustria @ greensports' i nfo

office@aquavia'at
office@climber'at
office @ sPortP latz-service' at

office @ Pa uzen be rge r' com

irreiter@toP-Platz'at
office@aQuavia'at

a.r r r^^-.\ arr'1 Qncr ro1 \ADDData\Local\somacos\41805\00009517'docx

Seite 27



€ 44t.32
€ 5L4.558,44

571,.760,28€

€ 457.935,50

Preis

€ 478.LO4,86

5303 Tha

4481 Asten

l Mettmach493

bachzell4621 Si

Ort

4641- Steinhaus

AGStraba

SwietelskY AG
ervlcnseesRrbeuHsrkuaM

GmbHSchwei
ortbau GmbHRumPl

botssteller

5

4

2

3

1

DieKostenschätzung,welcheimZugederErstellungderAusschreibungsunterlagene
wurde, ergab einenärwarteten preis vJni osg.sg3,30 incl' Mwst' für die ausgesch

rstellt
riebe-

Sperrer, Eberstalzell, auf formale und
nen Leistungen'

Die eingelangten Angebote wurden vom Büro Dl

rechnerische Richtigkeit geprüft wurden'

NachdieserPrüfungergabsichfolgendeReihung:

Vom Büro Dl. sperrer wird vorgeschlagen' dass auf Basis der Angebote und der Angebots-

prüfungderAuftragfürdieArbeitenzurUmsetzungdesVorhabens,,GemeindeEberstalzell
_Fußballfeldersportzentrum,.andieFa'STRABAGAG,DirektionAH_Spezialgewerke,Be-

reich Sportstätten, SaOf fftatgau' Breitwi es32'vergeben wird'

Der Bauausschuss hat sich in seiner am2g.rL.2023 abgeharten sitzung ausführ'ch mit die-

sem Tagesordnungspunkt befasst und J.h ",n*,tmig 
für die Auftragsvergabe an die Fa'

Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt' er wolle beschließen' dass der

Auftrag für die n"rri"rr*e der Fußballfelder incl. Be- und Entwässerungsanlagen beim

Neubau des Sport- und Freizeitzentrums an die Firma STRABAG AG, Bereich Sportstätten,

Thalgau, rum ru"ttJpr",, uon €t67.76;,Sg (c 44t-32l,O4incl' Mwst')' lt' Angebot vom

Strabag AG ausgesProchen

22.t1.2O23 ertei lt wi rd'

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen'

DerVorsitzendelässtüberdiesenAntragabstimmenundstellteineneinstimmigenBe-
schluss fest. Die stimmaugabe erfolgte offen mittels Handzeichen'

€514.558,44
28€57L.760

€ 478.LO4,86

44t.321,04€
457.935,50€

Angebotssumme
brutto

chaettmM1493
zelchabpsi1246

4481Asten
1 Steinhaus464

s303 u

Adresse

ortbau GmbHRum

bHmGortSpgerSchwei
ceservinaseRberuHrkusaM

Swietels AG
Straba AG,

Bietername
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11, Div. Gemeindestraßen; Ausführung der Bankette auf Gemein-

destraßenundortschaftswege.GenehmigungdesAntragesder
FPö-Fraktion
Vorlage: ALl2O23l68t

GR Robert Rührlinger erstattet nachstehenden Bericht'

Mit schreiben vom zz.og.zoz3hat die Fpö-Gemeindefraktion den Antrag gem' 5 4612oö'

Gemeindeordnung lggo (oo. Gemo.) *.*"tt,, dass bei der nächsten Gemeinderatssitzung

der Tagesordnungspunkt ,,Verlän*..runä Jer Lebensdauer von Asphaltbelägen der ort-

schaftswege und e 
"*.ina"rtraßen,, 

uäfrrnJ.rt wird und der Gemeinderat möge beschlie-

ßen, die Bankette der Ortschrftr*"g"-unO ät'n"indestraßen mit einem ca' L'%-igen Ge-

fälle nach außen herzustellen'

Der946120Ö'Gemo.besagt,dassderBürgermeisterverpflichtetist,einenindieZustän-
digkeit des GemeinJ.r.a", faltenden o.g"nit'nd in die Tagesordnung der nächsten sitzung

des Gemeinderates aufzunehm.n, *"ni dies von einem Mitg*ed des Gemeinderates spa-

testens 2 wochen 
-vor'a", 

Sitzung schriftfich verrangt wird.

Begründet wird der Antrag damit, dass durch die Herstetung des Abfrusses der oberflä-

chenwässer (Niederschräge,, über die gankette die Lebensdauer der Beräge erheblich er-

höht wird. oaru iries notrwendig, die Bankette mit ca. Lo%-igen Gefäte nach außen herzu-

ste*en. Damit dies gewährreistet ist, muss dieser Arbeitsvorg-ang ate 10 Jahre durchgeführt

werden, erforderlichenfalls früher'

EntsprechendderBestimmungendess2,Abs.I,zil'6,STVo1-g60isteinStraßenbankett
der seitliche, nicht befestigte Teil einer straße' der zwischen der Fahrbahn und dem stra-

ßenrande 
'egt, 

so"weit die-ser straßenieir nicht besonderen Zwecken vorbeharten ist (z'B'

Gehsteige, nro- ol.|. Reitwege und sonstige besondere straßenbauliche Anlagen'

Die technische Ausführung der Bankette ist in den RVS (Richtlinien und Vorschriften für den

Sachverhalt:

Straßenbau) genau geregelt

hofmitarbeiter erteilen'

ln der letzten sitzung des Bauausschusses am 29'tI'2023 wurde ausführlich über diesen

Tagesordnungspunkidiskutiert. 
u ntercno"r.t wurde die Meinun g vertreten' dass diese

Angeregenheit bei al*uung des gauhofverbandes behandert gehört. Die Gemeinde Eber-

starze* ist zwar straÄenerharier auf den Gemeindestraßen, iedoch werden diese Aufgaben

lnstandhaltungsarb"iten durch den gauhofverband SteinZlll' bei welchem auch die Ge-

meinde Eberstalzell Mitglied ist, war,,genommen. Die Gemeinde Eberstalzell als Mitglied

des Bauhoru"rnrni", k;;" keine air.ü"n Aufträge an den Bauhofleiter bzw' deren Bau-

Nach einer intensiven Diskussion einigte man sich im Bauausschuss einstimmig darauf' dass

der FPÖ-Antrag in einer abgeänderten Form dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor-

gelegt wird' Der abgeänderte Antrag soll demnach lauten, dass die Gemeinde Eberstalzell

beim Bauhotu"rn'iJ J"n Rn,rrg .irb;i;;, ;ass die Bankette auf den Gemeindestraßen
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von Eberstarzerr regermäßig derart instandgeharten werden, dass sie mit einem l'-%igen

cltatte nach außen hergestellt werden'

Es wird daher an den Gemeinderat der Antrag gestellt' er wolle beschließen' dass die

Gemeinde eu"rrtrir"itieim gauhofve-ruria st"inZe' den Antrag stellt, dass auf den Ge'

meindestr.s"n uon iberstalzell ,"g"r.ääig die tnstandhaltungsarbeiten bei den straßen-

banketten mit einem 
-ia. 

to%-igen Gefälle nach außen ausgeführt werden'

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten'

GV Rührlinger erläutert kurz den Fraktionsantrag'

NachdemkeineWortmeldungenerfolgten,lässtuelv.olitzendeüberdiesenAntragab-
stimmen und ste't ei;en einstim.ie; ;ärchluss fest. Die stimmabgabe erfolgte offen

mittels Handzeichen'
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12. Friedhof;NeugestaltungdesFriedhofgetändeslGrundsatzbe.
schluss
Vorlage: BA|2O23lO45

Sachverhalt:

erfolgen soll

erstellt wird

Vbgm Doris Seyr erstattet nachstehenden Bericht'

Mit Beschruss des Gemeinderates vom 01.0g.2023 wurde der einstimmige Grundsatzbe-

schtuss gefasst, o.rriurli. Neugestaltr;;;;;;.uen Friedhofgeländes die genaue Gestal-

tung dieser Fräche *1"*.,r,r.n-nurr.iuls (Bauausschuss bzw. oienstreistungsausschuss)

Zweckmäßiger weise so' im Bauausschuss die bau*che Gestartung der Friedhoffläche er-

folgen und im oienstteistungsausschrrrli. Gräberanordnung bzw' -einteilung'

rn der letzten Bauausschusssitzung am 2g.tt.2023 wurde dieses Thema ausführrich disku-

tiert. Einhettig wurJvon d"n Ausschussmitgriedern die Meinung vertreten, dass eine Neu-

gestartung des rrieJhofes sinnvorr ware. Jär" Neugestartung io* vor a*em durch Pflan-

zungVonSträuchernundvereinzeltenBäumendurchgeführtwerden'

Es wird daher an den Gemeinderat der An*ag gestett, er wote den Grundsatzbeschruss

fassen, dass die planung für die *""r"ri.r,"it a"I Friedhofsfläche für 2 varianten (Ge-

samtfräche bzw. Teirfräche bis zur gestehenden Einzäunung) in Auftrag gegeben und ie

Variante "in" 
eroir.ortenschätzung tä, ui"r" umgestartuntsarbeiten (Erdarbeiten' Gra-

bungs- und gauarbeiten ttir die lnfrastruktur und pflanzlicie Gestaltung dieser Fläche)

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen'

Der vorsitzende rässt über diesen Antrag abstimmen und stett einen einstimmigen Be-

schluss fest. Die stirr"ug"be erfolgte offen mittels Handzeichen'
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,l 3. Berechnungdes2o3o.EnergiesparzielsvonöffentlichenGebäuden
auf Grund der Energiee fiizienziichginie lll; Nutzung des alternati'

ven Ansatzesl Genehmigung
Vorlage: ALl2O23l686

Sachverhalt:

GR Ursula Kießl erstattet nachstehenden Bericht'

Mit schreiben des Amtes der oÖ. Landesregierung vom L6''L'2O23' 7l IKD-2023-

t728'8lt3-Um, wurden die Gemeinden darüber informiert, dass im September 2023 die

Neufassung EU-Richtlinie zur energieeffi'lt' iero tll) kundgemacht wurde' Diese Energie-

effizienzrichtlinie ist ein Teil des Europäischen Klimagesetzel' welches vorsieht' dass die EU

bis 2050 k*maneutr.i*"ro.n sot und die Netto-Treibhausgasemmissionen 
in der EU bis

iogo ut mind. 55 % gesenkt werden müssen'

Die in der Energieeffizienzrichtlinie EED tt normierten Verpf'chtungen treffen unter ande-

rem auch oi" c"meinden. ln dieser *,Ja'n," ist auch die normierte Verpflichtung' dass

jährlich mind. 3 o/o derGesamtflächt'l ["r'ti'ter und/oder gekühlter Gebäude' die sich im

Eigentum offentticill, iinri.r,tungen befinden, renoviert werden' um sie mindestens zu

Niedrigsten.rgi.g;utrden oder Nullemissionsgebäuden umzubauen'

Es gibt jedoch auch die Mögtichkeit, einen alternativen Ansatz anzuwenden, um jedes Jahr

Energieeinsparungen in Gebäud.n tiit"ntricher Einrichtungen in einer entsprechenden

Höhe zu erzielen,äie den rnergieeins;;r;;;t einer jährlichen g %-sanierungsquote ent-

sprechen. Dabei muss die 
'nsparunglu.rptTi.r.tung 

nicht zwingend durch Renovierungen

erfüllt werden, ,onl"rn es sind 
'utn 

*o'tängünstigere Maßnahmen z'B' Heizungsoptimie-

rungen, Teilsanierungen' Monitoring Jes fnergieverbrauchs' "') möglich'

Der alternative Ansatz erweitert 'otn 
Atn Haidlungsspielraum der Gemeinden für die Er-

it'ri*g der Verpflichtungen gem' Art' 6 EED lll

Die Entscheidung, welche Art der beiden optionen gewählt wird, liegt ausschließlich bei

den Gemeino"n ,.trrt und ist bis t5.L2'2023 der oÖ' Landesregierung zu melden'

Das Land oberösterreich bzw. der oö. Energiesparverband unterstützt die Gemeinden bei

der Berechnung J., Gesamtene'gi"utÄ"u"thes und des darauf basierenden Einsparungs-

potentials auf Grund der Daten der Statistik Austria'

Da der Arternative Ansatz für die Gemeinde Eberstarzet sicherrich kostengünstiger ist und

auch mehr spielraum für Energieeinsparungen bietet' ist es sinnvoller' diese Variante zu

wählen

EswirddaherandenGemeinderatderAntraggestellt,erwollebeschließen,dassdie
Gemeinde ru"rrt"liit 

"ntsprect,end 
der Bestimmungen des Art' 6 Abs' 6 der Energieef-

fizienzrichtrinie rro iit sich iür den arternraiu"n Ansatz für die Erfütung der in dieser EU-

Richtlinie aufgetragenen verpflichtung zur Energieeinsparung in Anspruch nimmt'

Über diesen Antrag wäre nunmehr zu beraten und zu beschließen'
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Der vorsitzende lässt über diesen Antrag abstimmen -und 
stellt einen einstimmigen Be-

schlussfest.DiestimmaueabeerfolgteoffenmittelsHandzeichen.
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14. Allfälliges

BGM SEC:

-DerTerminfürdieBesprechungwegenderAufstellungdiverserVerkehrsspiegelmit
einem Sachverständigen konnte noch nicht fixiert werden'

- GV Kohler gibt einen kurzen Rückblick über die Ausschusssitzung zum Thema Kin-

dergarten'

festgelegt

DieBeschriftungderLärmschutzwandbeimneuenSportzentrumwurdediskutiert

Brachflächen Projekt beginnt im Jänner

Versetzung Bushaltestelle Starl gestaltet sich schwierig und wurde nicht für sinnvoll

erachtet.

Hochwasserschutz-GrundkaufvonKölblingerwurdebeiderletztenSitzungbe.
sprochen

Mittagsaufsicht Mittelsch ule

KommunalfahrzeugfürBauhofverband-wurdeletzteWocheausgeliefert

Rückhaltebecken ist derzeit in Bau

Ortsplan ist fertig und wird mit Gemeindekalender versendet'

Beachvolleyballplatz bei der Mittelschule

gespendet.

Rückblick Amtsleitung:
. Straßenname für die Straßenname beim Sportzentrum mit ,,Sportstraße,,wurde

GR Fischereder - Beleuchtung beim neuen Gehweg des VS-Parkplatzes gehört angesehen'

LichtPunkt fehlt

GRsilbermayr_3KlassederVSwegendemGestankwarThemabeimElternabendinder
VS und dass bereits Kinder davon krank wurden 

n --,^L+iar,^d ffit o

Al. Ehrengruber teilt mit, dass nächste woche eine Besichtigung mit einem Exper-

ten erfolgt

GR Simon Brunmayr rädt are zum 1_5. Friedenrichtmarathon ein; Die spenden gehen heuer

an eine Familie in steinh.us für den umbau eines Busses' damit er rollstuhlgerecht ist'

GV Kohler bedankt sich bei den anderen Fraktionen' beim Amtsleiter und beim den Be-

diensteten 0., eÄ.inde für die tore Zusammenarbeit und unterstützung und wünscht

il,l;._ilffirH:lTTll'rrrr.tionsobfrauen Susanne Baumgarten und ra.na.Morner wird

der gesamte Betrag des heutigen sitzungsgeldes gemeinsam-an eine Familie in Eberstalzell
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GV/GR Mollner bedankt sich bei den anderen Fraktionen' beim Amtsleiter und beim den

Bediensteten der Gemeinde für die gute zusammenarbeit und unterstützung verbunden

mit den Weihnachtswünschen'

EGR Baumgarten bedankt sich bei den anderen Fraktionen' beim Amtsleiter und beim den

Bediensteten der Gemeinde für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und unterstützung

und wünscht allen ein Gesegnete Weihnachtsfest'

BGM See bedankt sich beiden anderen Fraktionen, beim Amtsleiter und beim den Bediens-

teten der Gemeinde für die tote Zusammenarbeit und unterstützung und dass es im neuen

Jahr genauso gut *titt' geht und wünscht allen Frohe Weihnachten'

AL Ehrengruber bedankt sich auch bei den drei Fraktionen und bei den Bediensteten der

Gemeinde ftir das harmonische rvriteinaJer bei den Fraktionen und gegenüber dem Ge-

meindePersonal'
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GenehmigungderVerhandlungsschriftüberdievorherigeSitzung

Gegen die während der sitzung zur Einsicht aufgeregenen Verhandrungsschriften über die sitzung

vom 21.09 .zü2gwurden keine Erinnerungen eingebracht'

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und wortmeldungen nicht mehr

vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 20:09 Uhr'

IwQ""{w
(Schfuhfuhrerin)

(Vors er)

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vor'egende Verhandrungsschrift in der sitzung

uo^ ..&.Q.:,Q9.r.9,0.!r.{(.... t .in"/folgende Einwendungen erhoben wurden'

Eberstarzer t, ^^ 
h.'Al'"!p &'k"'

Der Vorsitzende:

Bgm. G er See

(Gemeinderat)
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